
 

Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket

Stand: 06.10.2025 

1. Grundsatz 
Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und 
den Bundesländern gefördertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot 
im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab dem 1. Mai 2023.  
 
Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandti-
cket und sind von allen teilnehmenden Verkehrsunternehmen des 
SPNV und des ÖPNV in Deutschland verbindlich anzuwenden. Diese 
Tarifbestimmungen ergänzen die bestehenden Tarif- und Beförde-
rungsbedingungen der teilnehmenden Verkehrsverbünde, der Landes-
tarife und des Deutschlandtarifs sowie die Beförderungsbedingungen 
der teilnehmenden Eisenbahn Verkehrsunternehmen des SPNV und 
der teilnehmenden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich aus 
den folgenden Regelungen nichts anderes ergibt.  
 
Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des 
vertragshaltenden Verkehrsunternehmens. 
 

2. Fahrtberechtigung, Nutzungsbedingungen und Geltungsbereich 
Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur 
unbegrenzten Nutzung der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbe-
reich des Deutschlandtarifs in der 2. Wagenklasse sowie der sonstigen 
Verkehrsmittel des ÖPNV im räumlichen Geltungsbereich der Tarife der 
teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünde und Landes-
tarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland liegende Geltungsbereiche 
mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des jeweiligen Verbundes/Unter-
nehmens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im Aus-
land liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV gehört die Beförderung mit 
Straßenbahnen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsge-
setzes sowie mit Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach den §§ 42 
und 44 PBefG. Liniennahverkehre nach § 43 PBefG fallen insoweit un-
ter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 Absatz 4 PBefG allge-
mein zugänglich sind.  
 
Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu 
touristischen oder historischen Zwecken betrieben werden.  
 
Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket 
ist grundsätzlich ausgeschlossen. Hiervon abweichende Regelungen 
(z.B. im Rahmen von Integrationskonzepten) werden im Geltungsbe-
reich des Deutschlandtickets für den Schienenverkehr bekanntgege-
ben.  
 
Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher 
Fahrausweis in Form einer Chipkarte oder als Handyticket ausgegeben, 
der mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum 
des Fahrgastes beinhaltet. Ein Fahrausweis, der als Barcode-Ticket 
ausgegeben wird, beinhaltet zudem das Geburtsdatum des Fahrgastes. 
Das Gleiche gilt für alle ab dem 01.01.2025 ausgestellten Chipkarten. 
Das Deutschlandticket kann von den Vertrag haltenden Unternehmen, 
die das Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trägermedium be-
reitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digita-
len Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares 
Papierticket (mit Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket 
ausgegebenes Deutschlandticket gilt für maximal einen Kalendermonat. 
Zur Legitimation ist ein amtliches Lichtbilddokument mitzuführen und 
bei Kontrollen vorzuzeigen. Bei Kindern und Jugendlichen bis zur Voll-
endung des 16. Lebensjahres genügt zur Legitimation ein Schüleraus-
weis. Wird ein solcher nicht ausgestellt, entfällt die Legitimationspflicht.  
 
Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von 
Personen über 6 Jahren.  
 
Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wa-
genklasse. Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Gel-
tungsbereiche von Verkehrsverbünden, Landestarifen und des 
Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Tarifbestimmungen möglich.  
 
Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenange-
bot zu erwerben, soweit die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt 
entgeltpflichtig ist.  
 
Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu 
erwerben, soweit die Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig 
ist 
 

3. Vertragslaufzeit und Kündigung 
Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, 
Verkehrsverbünden und Landestariforganisationen für Abonnement-
Produkte eingerichteten Verkaufsstellen bzw. über deren 

Vertriebskanäle erworben werden. 
 
Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg 
ins Abonnement ist jeweils zum Ersten eines Monats möglich.  
 
Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann 
monatlich gekündigt werden. Die Kündigung muss dabei bis zum 10.  
eines Monats zum Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. 
 
Das Deutschlandticket gilt im Falle einer Kündigung bis Betriebsschluss 
nach dem Ende des letzten Tages dieses Kalendermonats, längstens 
jedoch bis 3:00 Uhr des Folgetags.
 
Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen 
Produkten im Bereich des Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit 
von 12 Monaten angeboten werden.  
 
4. Beförderungsentgelt
Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt bis 
31.12.2025 58,00 EUR und ab 01.01.2026 63,00 EUR pro Monat bei 
monatlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monats-
betrages kann angeboten werden.
 
Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z. B. On-demand-
Verkehr, Anruf-Sammeltaxi, Rufbus) sowie bei täglich verkehrenden  
Eisenbahnen mit besonderen Betriebsformen (z. B. Schmalspurbahnen 
mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag nach den örtlichen Tarifbestim-
mungen erhoben werden. 
 

5. Jobticket 
Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten wer-
den.  
 
Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Ar-
beitgeber mit einem teilnehmenden Verkehrsverbund oder Verkehrsun-
ternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb des Deutschland-Jobti-
ckets abgeschlossen hat. Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung 
können Unternehmen, Verwaltungen, Behörden und sonstige Institutio-
nen sein.  
 
Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis 
nach Abschnitt 4 abzüglich 5% Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt 
ist, dass der Arbeitgeber einen Zuschuss zum Jobticket leistet, der min-
destens 25% des Fahrpreises gemäß Abschnitt 4 beträgt. 
 

6. Fahrgastrechte 
Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gem. Teil 
A Nr. 8 der Tarifbedingungen des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 
der Tarifbedingungen für Zeitkarten im Deutschlandtarif in ihrer jeweils 
genehmigten und veröffentlichten Fassung, abrufbar im Internet unter 
www.deutschlandtarifverbund.de. Das Entgelt für das Deutschlandticket 
gilt als erheblich ermäßigtes Beförderungsentgelt gemäß § 3 EVO. Das 
zusätzliche Recht bei Verspätung gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 1 
EVO wird ausgeschlossen. 
 

7. Erstattung  
Die für Zeitkarten geltenden Erstattungsregelungen gelten auch für das 
Deutschlandticket. Eine Erstattung wegen Krankheit setzt zudem vo-
raus, dass die Bescheinigung eines Arztes, eines Krankenhauses oder 
einer Krankenkasse über eine Reiseunfähigkeit für einen Zeitraum von 
mehr als 21 zusammenhängenden Tagen vorgelegt wird. Der Antrag 
auf Erstattung muss unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche 
nach Ablauf der Gültigkeit des Fahrausweises bei der Verwaltung des 
vertragshaltenden Unternehmens gestellt werden.  
 
Erstattet wird für volle Kalendermonate der in dem betreffenden Monat 
geltende Monatseinzug, für Monatsteile pro Tag 1/30 des in dem betref-
fenden Monat entrichteten Fahrgelds.  
 

8. Semesterticket 
Das Deutschlandticket kann aufgrund eines Semesterticketvertrags 
Studierenden als solidarisches Deutschlandsemesterticket angeboten 
werden. 
 
Der Fahrpreis für das Deutschlandsemesterticket beträgt 60 % des 
Fahrpreises des regulären Deutschlandtickets. Näheres zur Bezugs-
pflicht, Befreiung von der Entgeltentrichtung und zur Erstattung enthält 
der Semesterticketvertrag. Der für ein Semester gültige Preis ist der an-
teilige Preis des Deutschlandtickets, der acht Monate vor Beginn des 
Semesters jeweils für die Monate des Semesters in den Tarifbestim-
mungen für das Deutschlandticket vorgegeben wird.  
 
Das Deutschlandsemesterticket hat eine feste Laufzeit für das jeweilige 
Semester ohne monatliche Kündbarkeit. 



Vertragsbedingungen zum Deutschlandticket gültig ab 01.09.2024
 

1. Grundlegendes 

1.1 Solange und soweit nicht abweichend in den Tarifbestimmungen 
zum Deutschlandticket in ihrer jeweils genehmigten Fassung gere-
gelt, gelten die nachfolgenden Vertragsbedingungen in Verbindung 
mit den Beförderungsbedingungen des die Beförderungsleistung 
erbringenden Verkehrsunternehmens. 

1.2 Das Deutschlandticket wird ausschließlich personalisiert und nicht 
übertragbar im Abonnement angeboten. Ein entsprechender Ver-
trag hierzu kann mit Verkehrsunternehmen im VMT geschlossen 
werden, die die Vertriebsbedingungen aus den Tarifbestimmungen 
zum Deutschlandticket in ihrer jeweils genehmigten Fassung erfül-
len. 
 

2. Ausgabeform, Vertragsschluss und Laufzeit 

2.1 Das Deutschlandticket wird als Chipkarte mit elektronischem Fahr-
ausweis (eFAW) oder als applikationsbasiertes, elektronisches Ti-
cket im Mobilfunkgerät (Handyticket) ausgegeben, wobei für die 
Ausgabe als Handyticket die hard- und softwareseitigen Spezifika-
tionen der jeweiligen Vertriebsapplikation zu beachten sind. Erfolgt 
die Ausgabe als Chipkarte mit eFAW, so verbleibt diese im Eigen-
tum des vertragsführenden Verkehrsunternehmens. 

2.2 Der Vertrag kommt unabhängig vom Laufzeitbeginn mit Übergabe 
der Chipkarte mit eFAW oder mit Bereitstellung des Handytickets 
im Mobilfunkgerät des Kunden zustande. 

2.3 Beginn und Gültigkeit des Deutschlandtickets richten sich nach 
dem Datum des Bestellungseingangs. Erfolgt die Ausgabe als 
Chipkarte mit eFAW, beginnt die Gültigkeit bei einem Bestellungs-
eingang bis spätestens 10. des Monats (Posteingang) am 1. des 
Folgemonats. Wünscht der Kunde während des laufenden Monats 
den sofortigen Laufzeitbeginn, ist der volle Abo-Monatsbetrag zu 
leisten. Eine anteilige Verrechnung erfolgt nicht. 

2.4 Ist der Vertrag nicht gekündigt, verlängert sich dieser automatisch 
auf unbestimmte Zeit. 
 

3. Fahrpreis und Fälligkeit 

3.1 Voraussetzung für den Abschluss eines Abos ist, dass das ver-

tragsführende Verkehrsunternehmen ermächtigt wird, den jeweils 

genehmigten tariflichen Fahrpreis in Abo-Monatsbeträgen von ei-

nem Girokonto abzubuchen. Hierfür benennt der Kunde eine ent-

sprechende Kontoverbindung und erteilt dem vertragsführenden 

Verkehrsunternehmen ein SEPA-Lastschriftmandat für dieses 

Konto durch sich oder einen Dritten. Der Kunde ist verpflichtet, den 

Abo-Monatsbetrag auf dem Konto bereitzuhalten. Das vertragsfüh-

rende Verkehrsunternehmen ist berechtigt, eine Bonitätsprüfung 

durchzuführen.  

3.2 Der Abo-Monatsbetrag ist zum 1. des Monats fällig. Die Lastschrift 
erfolgt zwischen dem 1. und dem 15. des Monats. 

3.3 Ist der Kunde nicht Inhaber des im SEPA-Lastschriftmandat ge-
nannten Kontos, gilt Ziff. 3.1 auch für den Kontoinhaber. Kunde 
und Kontoinhaber haften als Gesamtschuldner für die Einhaltung 
aller Verpflichtungen des Kunden und des Kontoinhabers aus dem 
Vertrag. 

3.4 Ziff. 3.1 gilt entsprechend für sonstige fällige Forderungen aus 
dem Vertrag. Kosten, die insbesondere aus nicht ausreichender 
Kontendeckung, Kontenauflösung oder durch einen anderen nicht 
vom vertragsführenden Verkehrsunternehmen zu vertretenden 
Grund entstehen, hat der Kunde/Kontoinhaber, bei Auseinander-
fallen beide gesamtschuldnerisch, zu tragen. Sie sind sofort fällig. 
 

4. Änderungen 

Änderungen der persönlichen Daten sowie Änderungen der Bank-
verbindung sind dem vertragsführenden Verkehrsunternehmen un-
verzüglich in Textform mitzuteilen oder je nach Möglichkeit in der 
entsprechenden Vertriebsapplikation vom Kunden selbst zu admi-
nistrieren. Bei Änderung der Bankverbindung ist ein entsprechen-
des SEPA-Lastschriftmandat mit Unterschrift vorzulegen. Geht 
diese Mitteilung nach dem 10. des Monats (Posteingang) ein, so 
wird der Betrag im Folgemonat nochmals vom bisherigen Konto 
abgebucht. Für hieraus entstehende Kosten (z. B. Rückbuchung) 
haftet der Kunde/Kontoinhaber, bei Auseinanderfallen beide ge-
samtschuldnerisch. 
 

5. Kündigung  

5.1 Die Frist zur ordentlichen Kündigung richtet sich nach den Tarifbe-
stimmungen zum Deutschlandticket in ihrer jeweils genehmigten 

Fassung. Zur Wirksamkeit bedarf die Kündigung grundsätzlich der 
Textform oder muss je nach Möglichkeit in der entsprechenden 
Vertriebsapplikation erklärt werden.  

5.2 Sämtliche offenen Forderungen werden sofort fällig und mit dem 
letzten fälligen Abo-Betrag abgebucht. Erfolgt die Kündigung kurz-
fristig zum Monatsende des laufenden Monats, kann es erforder-
lich sein, dass aus technischen Gründen die Abbuchung des Fol-
gemonats erfolgt. Dieser Betrag wird bis spätestens Ende des Fol-
gemonats dem Konto gutgeschrieben. Das vertragsführende Ver-
kehrsunternehmen ist berechtigt, auch nach Kündigung des Ver-
trages offene Forderungen zzgl. Bearbeitungsentgelt aus dem Ver-
trag vom Konto abzubuchen. 

5.3  Bei Tarifänderungen sind die ortsüblichen Veröffentlichungen zu 
beachten. Ab dem Inkrafttreten des geänderten Tarifs wird der ent-
sprechend neue Abo-Monatsbetrag vom Konto abgebucht. Erfolgt 
eine Tarifänderung nicht zum 1. des Monats, tritt die Tarifänderung 
erst zum 1. des Folgemonats in Kraft. Im Fall einer Tarifänderung 
besteht die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung in 
Textform bis zum Inkrafttreten der Tarifänderung an das vertrags-
führende Verkehrsunternehmen (Sonderkündigungsrecht).  

5.4 Ist die Abbuchung eines fälligen Abo-Monatsbetrages aus Grün-
den, die nicht durch das vertragsführende Verkehrsunternehmen 
zu vertreten sind, nicht möglich, so besteht für diesen das Recht 
zur fristlosen Kündigung. 
 

6. Beschädigung, Verlust und weitergehende Ansprüche 

6.1 Kann der Abo-Monatsbetrag nicht fristgemäß abgebucht werden, 
sind zusätzlich entstehende Gebühren für Mahnungen und Rück-
lastschriften vom Kunden/Kontoinhaber zu übernehmen. Pro Mah-
nung wird eine Mahngebühr von bis zu 10,00 EUR fällig. 

6.2 Der Verlust einer Chipkarte mit eFAW sowie deren Beschädigung 
sind dem vertragsführenden Verkehrsunternehmen unverzüglich in 
Textform oder je nach Möglichkeit in der entsprechenden Ver-
triebsapplikation anzuzeigen. Nach Anzeige stellt das vertragsfüh-
rende Verkehrsunternehmen eine entsprechende Ersatzkarte aus. 
Sind die Beschädigung oder der Verlust der Chipkarte vom Kun-
den zu vertreten oder diesem zuzurechnen, behält sich das ver-
tragsführende Verkehrsunternehmen für den Ersatz der Chipkarte 
die Forderung von Wertersatz in Höhe von bis zu 10,00 EUR je 
Karte vor. Beschädigte Chipkarten sind vor der Ausgabe einer Er-
satzkarte an das vertragsführende Verkehrsunternehmen heraus-
zugeben. 

6.3 Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 

7. Versand 

7.1 Das vertragsführende Verkehrsunternehmen oder ein von ihm be-
auftragter Dritter übersendet die Chipkarte mit eFAW rechtzeitig 
per Post. Das Handyticket wird bei Beachtung der hard- und soft-
wareseitigen Spezifikationen applikationsbezogen im Mobilfunkge-
rät des Kunden bereitgestellt. 

7.2 Ist die Chipkarte mit eFAW nicht bis zum 26. des jeweiligen Zusen-
demonats eingegangen, so ist das vertragsführende Verkehrsun-
ternehmen hierüber unverzüglich in Textform oder je nach Mög-
lichkeit in der entsprechenden Vertriebsapplikation zu informieren. 
 


